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Schaubild B3.3.2-1: Anteil Studierender nach Hochschultyp 2008 bis 2018 (in %)

Bereits seit 2010 stellt das BMBF jährlich zusätzliche Mit-
tel zur Verfügung, um Ausbildungsabsolventinnen und 
-absolventen mit Hauptschulabschluss und Menschen mit 
ausländischen Wurzeln besonders zu berücksichtigen. 
2018 hatten 14,0% der Neuaufnahmen einen Migrations-
hintergrund; damit wurde das Niveau des Vorjahres er-
reicht. Traditionell am stärksten ist diese Personengrup-
pe in den freien Berufen, wo 21,8% der Neuaufnahmen 
ausländische Wurzeln hatten → Schaubild B3.3.1-2. 

Betrachtet man die Verteilung dieser Zielgruppe auf die 
verschiedenen Berufe, stechen in den freien Berufen 
2 besonders hervor: Fast ein Drittel (31,9%) der neu 
aufgenommenen zahnmedizinischen Fachangestellten 
und knapp 30%der Rechtsanwaltsfachangestellten hatte 
einen Migrationshintergrund. In den anderen Berufsbe-
reichen verzeichneten die Altenpflegerinnen und -pfleger 
mit 28,9% und besonders die Kaufleute im Einzelhandel 
mit 21,8% den höchsten Migrationsanteil bei den Neu-
aufnahmen 2018 → Schaubild B3.3.1-3.

B 3.3.2 Programm Aufstiegsstipendium

Das BMBF-Förderprogramm „Aufstiegsstipendium“, das 
von der SBB – Stiftung Begabtenförderung berufliche 
Bildung durchgeführt wird, schafft Studienanreize für 
Berufserfahrene mit oder ohne schulische Hochschul-
zugangsberechtigung. Als einziges Begabtenförderpro-
gramm unterstützt es beruflich Begabte, die parallel zu 

Beruf und Familie einen ersten akademischen Abschluss 
anstreben. Der Start ins Studium ist insofern an das Le-
bensalter gebunden, als nach dem erfolgreichen Studium 
noch ein Einstieg in die Berufstätigkeit möglich sein 
muss. 

Das Aufstiegsstipendium startete im Juli 2008. Seitdem 
wurden 10.900 Stipendiatinnen und Stipendiaten auf-
genommen, alleine 2018 gab es 1.018 Neuaufnahmen. 
Seit Beginn des Programms konnte insgesamt gut einem 
Viertel aller Bewerberinnen und Bewerber ein Stipen-
dium zugesprochen werden.

Stipendiatinnen und Stipendiaten, die berufsbegleitend 
studieren, erhalten pro Jahr 2.400 €. Vollzeitstudierende 
werden mit monatlich 815 € unterstützt, Eltern erhalten 
eine Betreuungspauschale für eigene Kinder unter 10 
Jahren in Höhe von monatlich 130 €. Für Studienphasen 
an ausländischen Hochschulen von maximal einem Jahr 
können zusätzlich 200 € monatlich bereitgestellt werden. 
Die Förderung wird für die Dauer der Regelstudienzeit 
gewährt. Als einziges Förderprogramm des Bundes 
unterstützt das Aufstiegsstipendium berufsbegleitende 
Studiengänge.

Förderberechtigt sind besonders leistungsfähige Berufs-
tätige, die eine abgeschlossene Berufsausbildung oder 
Aufstiegsfortbildung, Berufserfahrung von mindestens 2 
Jahren und noch keinen Hochschulabschluss haben. Be-
reits Studierende müssen sich vor dem Ende des zweiten 
Studiensemesters bewerben. Die besondere Leistungsfä-
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